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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Mitten im Sommerloch verkündete die SP, sie erwäge, mit einer Volksinitiative die
Steuern landesweit anzugleichen – dies als Ergänzung zum NFA oder an dessen Stelle.
Sie befürworte zwar den Ressourcenausgleich, doch gehe dieser mit einer Reduzierung
der Steuerbelastungsunterschiede um 10% bis 20% zu wenig weit. Der Finanzausgleich
müsse mit einer materiellen Steuerharmonisierung verknüpft werden. Mit der Initiative,
über die der Parteitag 2002 entscheiden soll, will die SP Druck machen auf die
Parlamentsberatungen. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.07.2001
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Mai 2020 gab der Bundesrat bekannt, die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP Volk
und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Er störte sich daran, dass sich die Initiative
ausschliesslich auf die Finanzierung der Gesundheitsausgaben konzentriere und die
Kostenproblematik – mit der sich die Kostenbremseinitiative der CVP ausschliesslich
beschäftige – ausser Acht lasse. Er wehrte sich auch dagegen, dass der Bund gemäss
Initiative für zwei Drittel der individuellen Prämienverbilligungen aufkommen sollte –
was ihn gemäss eigenen Zahlen pro Jahr CHF 6 Mrd. und nicht CHF 2.5 Mrd. bis CHF 3
Mrd., wie die Initianten und Initiantinnen berechnet hatten, kosten würde –, obwohl die
Gesundheitskosten stark durch die Entscheidungen der Kantone, etwa bezüglich
Spitalplanung, beeinflusst würden. Diese hätten ihre Beiträge an die IPV zudem in den
letzten Jahren immer stärker gesenkt. Da er sich der hohen Belastung der Haushalte
durch die Krankenversicherungsprämien bewusst sei – diese wurde unter anderem im
Monitoring 2017 zur Wirksamkeit der Prämienverbilligungen ausführlich dargelegt –,
legte der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative vor. Darin schlug er
vor, den Kantonsbeitrag für die Prämienverbilligungen an die kantonalen Bruttokosten
sowie an die verbleibende Prämienbelastung zu knüpfen; dies entspräche der im
Bericht zur Überprüfung der Finanzierung der Prämienverbilligung zur Erfüllung des
Postulats Humbel (cvp, AG; Po. 17.3880) ausführlich beschriebenen Variante 2. Dies
würde für die Kantone schätzungsweise zusätzliche Kosten von CHF 777 Mio. jährlich
mit sich bringen, gleichzeitig aber auch Anreize zur Eindämmung des Kostenanstiegs im
Gesundheitswesen schaffen, argumentierte er. 
Im Oktober 2020 schickte der Bundesrat seinen indirekten Gegenvorschlag in die
Vernehmlassung; diese wird bis Februar 2021 andauern. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Wie er ein Jahr zuvor angekündigt hatte, empfahl der Bundesrat die Prämien-
Entlastungs-Initiative in seiner im September 2021 publizierten Botschaft zur
Ablehnung und stellte ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Er wolle das
Anliegen der Initiative, die «Bevölkerung bei den Prämien zu entlasten», im Rahmen des
KVG umsetzen, eine Verfassungsänderung sei dafür nicht notwendig. So wolle er dafür
sorgen, dass die Anteile verschiedener Kantone an der Prämienverbilligung nicht weiter
sinken. Demnach soll zukünftig ein Mindestbeitrag für die Kantone in Abhängigkeit der
Bruttokosten der OKP für die im Kanton Versicherten sowie in Abhängigkeit der mit den
Prämienverbilligungen verbleibenden Belastung der Versicherten festgesetzt werden. 
In der dazu durchgeführten Vernehmlassung mit 57 Teilnehmenden, unter anderem der
GDK, der SODK, allen Kantonen, sechs Parteien sowie verschiedenen Verbänden, war
der Gegenvorschlag auf geteilte Meinungen gestossen. Ihre Unterstützung sagten die
Kantone Waadt und Tessin, die SP und die Grüne Partei, der Gewerkschaftsbund sowie
verschiedene Konsumenten- und andere Verbände zu und auch die FDP, die Mitte, die
EVP und die Versichererverbände begrüssten gemäss Botschaft den Vorentwurf.
Ablehnend reagierten elf Kantone (AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH), die SVP
und der Gewerbeverband. Alternativvorschläge machten die CLASS, welche die
Bundesbeiträge nach deren Bedarf an die Kantone verteilen wollte, und die GDK, die
alle kantonalen Beiträge an die Prämien, auch diejenigen über die Sozialhilfe oder die
EL, zur Berechnung des Mindestanteils einbeziehen wollte. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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In der Sommersession 2022 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der Prämien-
Entlastungs-Initiative der SP und dem bundesrätlichen indirekten Gegenvorschlag
auseinander. Thomas de Courten (svp, BL) und Benjamin Roduit (mitte, VS)
präsentierten dem Rat die beiden Vorlagen. Die SGK-NR habe «Vertretungen des
Initiativkomitees, der Kantone, der Versicherer und der Versicherten sowie der
Leistungserbringer» angehört und die Behandlung des Geschäfts in der Folge mit
demjenigen zur Kostenbremse-Initiative koordiniert, erläuterte de Courten. Dabei habe
sie – basierend auf dem Bundesratsvorschlag – ein «neues Modell zum Ausbau der
individuellen Prämienverbilligung» geschaffen. Gemäss diesem sollen die Kantone in
einem Sozialziel den maximalen Anteil der Prämien am verfügbaren Einkommen in
ihrem Kanton definieren und einen minimalen Gesamtbetrag zur Prämienverbilligung
festlegen. Diesen Gesamtbetrag dürfen sie auch für die Verlustscheine nicht bezahlter
Prämien einsetzen, nicht aber für Prämienverbilligungen für Beziehende von
Ergänzungsleistungen – deren Kosten kämen also noch zusätzlich hinzu. Dieser
Vorschlag wurde von der Kommission mit 16 zu 9 Stimmen gutgeheissen, während sie
mit 17 zu 8 Stimmen die Ablehnung der Initiative beantragte. Eine Minderheit Gysi (sp,
SG) forderte hingegen eine Empfehlung auf Annahme der Initiative. Gysi betonte als
Mitglied des Initiativkomitees, dass «die unsozialen Kopfprämien» für Personen mit
kleinen und mittleren Einkommen eine nicht mehr tragbare Belastung darstellten – sie
müssten bis zu 20 Prozent ihrer Einkommen für die Krankenkassenprämien ausgeben.
Obwohl die Prämien seit 1995 um 142 Prozent gestiegen seien, gäben heute zudem
einige Kantone weniger Geld für die Prämienverbilligungen aus als noch vor zehn
Jahren. Der indirekte Gegenvorschlag sei diesbezüglich lediglich «ein Tropfen auf den
heissen Stein». 
Eine Minderheit de Courten beantragte, nicht auf den Gegenvorschlag einzutreten. Die
Kosten der Prämienverbilligungen seien bereits von CHF 1.5 Mrd. auf CHF 5 Mrd.
jährlich angestiegen und würden mit dem Gegenvorschlag noch weiter steigen. Der
Vorschlag des Bundesrates verringere die Prämienkosten nicht – zumal der «Druck auf
die Prämienzahlenden» sinke, wenn jemand anderes für ihre Prämien aufkomme.
Neben dem Nichteintretensantrag legte die SVP-Fraktion weitere Minderheitsanträge
vor: So sollen gemäss eines Minderheitsantrags von Thomas Aeschi (svp, ZG) die
Ergänzungsleistungen nicht separat ausgewiesen werden müssen, wodurch sich die
Belastung für die Kantone verringern würde. Zudem sollten gemäss einer Minderheit de
Courten zumindest die Verlustscheine angerechnet werden. Schliesslich sollten die
Kantone anonymisierte Angaben zu den Empfängerinnen und Empfängern, unter
anderem zur Staatsbürgerschaft, machen müssen (Minderheit Aeschi). 
Es folgte eine angeregte und sehr ausführliche Debatte zu Krankenkassenprämien und
Individualverbilligungen. Die Mitglieder der SP- und Grünen-Fraktion warben für die
Initiative, empfahlen aber auch den Gegenvorschlag zur Annahme, variierten in dessen
Einschätzung aber deutlich: Mattea Meyer (sp, ZH) sprach etwa von einem
substanziellen Gegenvorschlag, während ihn Manuela Weichelt (al, ZG) als «Kröte»
erachtete. Die Sprechenden der SVP-Fraktion lehnten sowohl Initiative als auch
Gegenvorschlag als unnütz und zu teuer ab. Die Sprechenden der Mitte-, Grünliberalen-
und FDP-Fraktionen zeigten sich zwar mehrheitlich nicht enthusiastisch gegenüber
dem Gegenvorschlag, empfahlen ihn aber etwa als «tragbar» (Regine Sauter: fdp, ZH)
oder gar als «in sich stimmig und in seiner Grösse ausreichend, um eine echte
Alternative zur Volksinitiative darzustellen» (Jörg Mäder: glp, ZH) zur Annahme. 
Tags darauf schritt der Nationalrat zur Abstimmung über Eintreten auf den
Gegenvorschlag. Mit 134 zu 53 Stimmen sprach sich der Rat für Eintreten und gegen den
Minderheitsantrag de Courten aus. Einstimmig lehnte die SVP-Fraktion Eintreten ab. In
der Folge verwarf die grosse Kammer die Minderheitsanträge Aeschi und de Courten
deutlich. Schliesslich nahm der Nationalrat den indirekten Gegenvorschlag mit 119 zu 66
Stimmen – die Gegenstimmen stammten von der SVP- und von Teilen der
FDP.Liberalen-Fraktion – (bei 2 Enthaltungen) an. Hingegen sprach er sich mit 121 zu 67
Stimmen für eine Empfehlung zur Ablehnung der Volksinitiative und somit gegen die
Minderheit Gysi aus; für eine Annahmeempfehlung stimmten die Fraktionen der SP und
der Grünen. Stillschweigend verlängerte der Rat in der Folge die Behandlungsfrist der
Initiative aufgrund des Gegenvorschlags bis Oktober 2023. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.06.2022
ANJA HEIDELBERGER

Nach dem Nationalrat verlängerte auch der Ständerat in der Herbstsession 2022 die
Behandlungsfrist für die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP aufgrund des
indirekten Gegenvorschlags um ein Jahr bis zum 3. Oktober 2023, wie es die SGK-SR
mit 11 zu 2 Stimmen beantragt hatte. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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In der Wintersession 2022 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP. Die Initiative selbst sollte erst
in einem zweiten Schritt beraten werden, um den Initiantinnen und Initianten die
Möglichkeit zu geben, die Initiative in der Zwischenzeit zurückzuziehen. Erich Ettlin
(mitte, OW) stellte dem Rat den Gegenvorschlag vor und betonte, dass der Bundesrat
damit die Kantone in die Pflicht nehmen wolle – für den Bund würde die Vorlage denn
auch keine neuen Verpflichtungen mit sich bringen. Bei den Kantonen, namentlich der
FDK und der GDK, sei die Vorlage jedoch auf Widerstand gestossen; die FDK lehne
Initiative und Gegenvorschlag ab, während die GDK «nur» Verbesserungen am
Gegenvorschlag verlange. Die SGK-SR habe in der Folge einige Änderungen
vorgenommen, sei bei ihrem Entwurf aber nahe an der bundesrätlichen Version
geblieben. Zur Beratung dieser Details gelangte der Ständerat jedoch nicht. Zuvor hatte
er einen Einzelantrag Würth (mitte, SG) auf Nichteintreten zu beraten. Bevor man über
Verbesserungen am Gegenvorschlag diskutiere, solle man überlegen, «ob das geltende
System wirklich revisionsbedürftig» sei, argumentierte Würth. Das aktuelle System sei
im Rahmen der NFA geschaffen worden, wobei man den Kantonen bezüglich
Prämienverbilligungen absichtlich viel Spielraum gelassen habe, zumal sie die
sozialpolitische Situation – etwa alternative sozialpolitische Massnahmen,
Einkommensverteilung, Gesundheitskosten und Prämienlast – am besten kennen
würden. Wolle man die Regeln zur IPV erneut ändern, solle man das durch eine
Entflechtung der Aufgaben von Bund und Kantonen tun, nicht durch eine noch stärkere
Verflechtung, wie sie der Gegenvorschlag beinhalte. Zudem seien die Kantonsbeiträge
aufgrund der Finanzkrise zwar deutlich gesunken, in den letzten Jahren aber wieder
angestiegen. Auch Jakob Stark (svp, TG) zeigte sich vom Gegenvorschlag des
Nationalrats nicht begeistert, er erachtete diesen als «dirigistisch-zentralistische
Lösung [...], die den Kantonen den Spielraum nimmt». 
Für Eintreten sprachen sich hingegen Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) und Paul
Rechsteiner (sp, SG) aus. Bei der Schaffung des KVG habe man das Versprechen
gegeben, dass aufgrund der Prämienverbilligungen niemand mehr als 8 Prozent des
Einkommens für die Krankenkassenprämien aufbringen müsse – quasi als «Korrektiv der
Kopfprämien» (Rechsteiner). Durch die Änderung im Rahmen der NFA sei das System
dysfunktional geworden, weil die Kantone keine Mindestbeiträge mehr leisten müssten.
Heute liege der Anteil der Krankenkassenprämien bei durchschnittlich 14 Prozent des
Einkommens, in Extremfällen gar bei 20 Prozent. Mit der Initiative und dem
Gegenvorschlag wolle man nun zum damaligen System zurückkehren. 
Gesundheitsminister Berset rief dem Rat den Kontext des Projekts in Erinnerung,
nämlich die Initiative, «[qui] aurait des conséquences financières assez importantes
pour la Confédération», die also bei Annahme grosse finanzielle Auswirkungen für den
Bund hätte. In den letzten Jahren seien die Beiträge der Kantone an die
Prämienverbilligungen – wie von der Initiative kritisiert – stark auseinandergegangen,
daher sei es nötig, hier wieder für mehr Konvergenz zu sorgen. 
Mit 22 zu 20 Stimmen sprach sich der Ständerat jedoch gegen Eintreten aus.
Geschlossen für Eintreten stimmten die Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion,
gespalten zeigte sich die Mitte-Fraktion. Geschlossen oder fast geschlossen gegen
Eintreten votierten die Mitglieder der SVP- und der FDP-Fraktion. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2022
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Im Bereich der Primar- und Mittelschulen traten die Reformbemühungen neben den
Koordinationsbestrebungen stärker in den Vordergrund. In der Frage der
Schulkoordination überliess der Bundesrat den Kantonen weiterhin die Initiative. In
seinem Bericht zum 1969 eingereichten Volksbegehren ersuchte er die eidgenössischen
Räte um eine Fristverlängerung um ein Jahr, welche von beiden Räten gutgeheissen
wurde. Einerseits sollte den Kantonen die notwendige Zeit zur Lösung der
Koordinationsfrage auf dem Konkordatsweg eingeräumt werden; anderseits erforderte
eine Revision des Schulartikels (Art. 27) der Bundesverfassung (BV), wie sie in
parlamentarischen Vorstössen verlangt worden war, länger dauernde Abklärungen. Es
sollte insbesondere das Verhältnis von Bund und Kantonen im Bildungswesen neu
überdacht werden. Dass eine solche Neukonzeption weit über den Inhalt der in der
Initiative formulierten Vorschläge hinausführen könnte, wurde im Bericht nicht
verschwiegen. Am 29. Oktober erzielten die Anhänger einer föderalistischen Lösung
einen ersten Erfolg: Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) einigte

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.1970
RUTH GULLO
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sich endgültig über ein Schulkoordinationskonkordat. Die welsche Schweiz, die für 1972
die Verwirklichung der École romande vorgesehen hat, feierte die Unterzeichnung des
Konkordats als wichtigstes Ereignis im Schulwesen seit der Bundesgründung. In der
deutschen Schweiz, wo die Koordinationsbestrebungen weniger erfolgreich verliefen,
klangen die Kommentare gedämpfter; indessen begrüssten weite Kreise das Konkordat
als letzte Chance des Schulföderalismus. Das Konkordat enthält die schon bekannten
Postulate des einheitlichen Schuleintrittsalters, der obligatorischen Schulpflicht von
neun Jahren und des Schuljahrbeginns zwischen Mitte August und Mitte Oktober. Diese
Forderungen sollten bis zum Beginn des Schuljahres 1973/74 verwirklicht sein. Weiter
wären zuhanden der Kantone Empfehlungen auszuarbeiten über Rahmenlehrpläne,
gemeinsame Lehrmittel, Anerkennung von Examenabschlüssen und Diplomen und
gleichwertige Lehrerausbildung. Endlich sieht der Konkordatstext vor, dass die Kantone
unter sich und mit dem Bund bei der Bildungsplanung und -forschung sowie in der
Schulstatistik zusammenzuarbeiten hätten. Die bundesrätliche Genehmigung des
Konkordats erfolgte am 14. Dezember 1970 und bis Jahresende traten auch die
Kantone Appenzell Innerrhoden und Neuenburg dem Konkordat bei. 7
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